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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

In den folgenden Tagen machte sich das Parlament an die Bereinigung der acht
verbliebenen Differenzen zum Voranschlag 2022. Bereits in der ersten Runde
bereinigte der Ständerat drei offene Fragen, obwohl die FK-SR in fast allen Punkten
Festhalten empfohlen hatte. So folgte die kleine Kammer bezüglich der Krediterhöhung
für die sieben verschiedenen Familienorganisationen in der Höhe von CHF 1 Mio. (auch
in den Finanzplanjahren) einer Minderheit Gapany (fdp, FR) statt der
Kommissionsmehrheit, welche auf die Erhöhung verzichten wollte. Mehrheitssprecher
Hegglin (mitte, ZG) hatte zuvor vergeblich argumentiert, dass «Mittel in dieser
Grössenordnung» – Finanzminister Maurer sprach gar von «Bagatellbeträgen» –
vermehrt durch nachgelagerte öffentliche Institutionen statt durch den Bund
gesprochen werden sollten. Seit 2016 sei der Kredit der Familienorganisationen
gleichgeblieben, obwohl ihre Aufgaben zugenommen hätten, betonte die
Minderheitensprecherin. Ein Verzicht auf die Aufstockung würde folglich eine
Einschränkung der Leistung nach sich ziehen. Mit 20 zu 19 Stimmen bereinigte der
Ständerat diese Differenz knapp. Keine Diskussionen gab es bezüglich der Schaffung
von neuen Sollwerten beim VBS zur Senkung der Bruttomietkosten und beim SECO zur
Erhöhung der Anzahl Freihandelsabkommen – beide Änderungen akzeptierte der
Ständerat stillschweigend.

Der Nationalrat bereinigte im Gegenzug die Differenzen bezüglich des Bundesamtes für
Energie, wobei er auf die zusätzliche Aufstockung zugunsten des Programms
EnergieSchweiz verzichtete. Dabei folgte sie der FK-NR, die beantragt hatte, dem
Ständerat entgegenzukommen und dessen mildere Aufstockung von CHF 5.6 Mio.
gegenüber der bundesrätlichen Position zu übernehmen. Dieser Kredit stehe nicht
direkt mit dem CO2-Gesetz in Verbindung, weshalb eine Aufstockung durchaus
gerechtfertigt sei, argumentierte Kommissionssprecher Brélaz (gp, VD). Eine Minderheit
Schwander (svp, SZ) wollte zumindest in den Finanzplanjahren gänzlich auf eine
Aufstockung verzichten, unterlag jedoch mit 134 zu 56 Stimmen. Die zusätzliche
Erhöhung der Darlehen und Beteiligungen für die Entwicklungsländer, insbesondere des
SIFEM, strich der Nationalrat überdies aus dem Budget, wie es der Ständerat zuvor
vorgesehen hatte. 

In der zweiten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens blieben damit nur noch die
Fragen der Krediterhöhung zugunsten des Kinderschutzes, der Kürzung der
Personalausgaben sowie der Verbuchung der Covid-19-Arzneimittel und
-Impfleistungen, die von der Höhe der zusätzlichen Ausgaben und somit von den
anderen beiden Entscheiden abhängig war. Der Ständerat pflichtete der grossen
Kammer in der Folge bezüglich des Kinderschutzes bei, wohlwissentlich, dass «diese
Mittel nicht verwendet werden können, solange nicht rechtliche Grundlagen dafür
bestehen», wie Kommissionssprecher Hegglin betonte. Dabei verzichtete er aber auf
eine Zuschreibung dieser Gelder in den Planungsgrössen an die «Ombudsstelle
Kinderrechte Schweiz». Stillschweigend und mit Zustimmung des Finanzministers
sprach sich der Ständerat für diese Lösung aus. 

In der Folge verzichtete der Nationalrat auf die Umbuchung des Arzneimittelkredits,
was Kommissionssprecher Brélaz mit dem Verfahren der Budgetbereinigung
begründete: Liegt am Ende der Budgetdebatte eine Differenz zwischen den Räten vor,
wird jeweils der tiefere Betrag im Budget verwendet. In diesem Fall würde das aber
bedeuten, dass die entsprechenden Kosten weder ordentlich noch ausserordentlich
verbucht werden könnten – der Nationalrat hatte bei der ordentlichen Verbuchung den
Wert 0 vorgesehen, der Ständerat bei der ausserordentlichen Verbuchung. Mit der
stillschweigenden Entscheidung des Nationalrates, hier einzulenken, rechnete der Bund
jedoch nur noch mit einem Überschuss von CHF 1.8 Mio. – es bliebe also nicht mehr viel
Geld für ordentliche Nachträge, wie die beiden Kommissionssprechenden Brélaz und
Wyss (sp, BS) erläuterten. Jedoch könne die Administration im ersten Nachtrag 2022
die Kreditreste für das Jahr 2022 abschätzen – anschliessend seien Nachträge in dieser
Höhe gemäss FHG weiterhin möglich. Man habe diesen Mehraufwand für die Verwaltung
insbesondere in Anbetracht des Antrags auf Querschnittskürzungen bei den
Personalausgaben verhindern wollen. Diesen letzten Punkt zu den Personalausgaben
konnte der Nationalrat trotz eines Minderheitsantrags Schilliger (fdp, LU) auf Einlenken

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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nicht bereinigen – die Frage musste folglich in der Einigungskonferenz geklärt werden.

In der Einigungskonferenz war der Ständerat aufgrund der Regeln der Budgetdebatte in
einer ungemein stärkeren Position – bei Ablehnung des Antrags der Einigungskonferenz
würde sein (tieferer) Betrag ins Budget aufgenommen. Die FK-NR habe eine
Verständigungslösung präsentiert, die jedoch kaum diskutiert worden sei, kritisierte
Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) die Debatte in der Einigungskonferenz während der
anschliessenden Ratsdebatte. Der Ständerat habe sich in der Einigungskonferenz
folglich durchgesetzt. Mit 119 zu 69 Stimmen respektive 37 zu 0 Stimmen sprachen sich
National- und Ständerat für deren Antrag zum Voranschlag 2022 aus. Trotz eines
Minderheitsantrags Schneider Schüttel auf Ablehnung des Antrags der
Einigungskonferenz für die Finanzplanjahre setzte sich der Vorschlag der
Einigungskonferenz im Nationalrat (mit 103 zu 87 Stimmen) und im Ständerat (mit 27 zu
11 Stimmen bei 2 Enthaltungen) ebenfalls durch. Somit wurden die Personalausgaben
gegenüber der bundesrätlichen Version für das Jahr 2022 sowie für die Finanzplanjahre
um CHF 21 Mio. (von CHF 6.1 Mrd.) gekürzt, um den Bundesrat aufzufordern, «nach
Synergien über die ganze Verwaltung zu suchen», wie FK-SR-Sprecher Hegglin die
Kürzung begründete. 1

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Der Ständerat beschäftigte sich in der Herbstsession 2022 als Zweitrat mit einer
Motion Herzog (svp, TG) zur Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin. Als
Kommissionssprecherin der SGK-SR, die den Vorstoss im Vorfeld mit 7 zu 3 Stimmen
angenommen hatte, setzte sich Maya Graf (gp, BL) für das Geschäft ein. Sie hob Defizite
in der Versorgung im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin hervor, weswegen diese
nun mittels Massnahmen gestärkt werden müsse. Zwar anerkannte die Baselbieterin die
bisher schon begonnenen Arbeiten zur Schliessung der bestehenden Datenlücken. Um
den Defiziten nachhaltig begegnen zu können, seien jedoch vertiefte und periodische
Analysen erforderlich. Eine Minderheit Hegglin (mitte, ZG) war indes der Ansicht, dass
seit dem Einreichejahr 2019 bereits Vieles unternommen worden sei – etwa durch
verschiedene Obsan-Studien –, und deshalb kein zusätzlicher Handlungsbedarf
angezeigt sei. Ebenfalls dieser Meinung war Gesundheitsminister Berset. Er erläuterte,
dass im Kompetenzbereich des Bundes bereits sehr viel erreicht worden sei und man
gegen die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen verstossen müsste, wolle
man darüber hinausgehen. Nichtsdestotrotz folgte der Ständerat der
Kommissionsmehrheit und nahm die Motion mit 23 zu 19 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
an. 2

MOTION
DATUM: 26.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidemien

Zu Beginn der Wintersession 2021 machte sich der Ständerat an die Beratung der
vierten Revision des Covid-19-Gesetzes. Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG)
verwies auf die in doppeltem Sinne spezielle Ausgangslage: Einerseits habe man
ursprünglich erwartet, dass die Pandemie bis Ende 2021 vorüber sei – entsprechend
habe man das Covid-19-Gesetz ursprünglich bis Ende 2021 begrenzt. Nun stiegen
jedoch die Infektionszahlen «in einem Ausmass, das wir uns noch vor Kurzem so nicht
hätten vorstellen können». Zudem hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur
Tage zuvor nach dem Gesetz selbst auch dessen zweite Revision an der Urne mit über
60 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. «Das Abstimmungsresultat kann so auch als
eindrückliche Bestätigung der Politik und der Beschlüsse des Bundesrates [...] gelesen
werden, aber auch – und das möchte ich hier unterstreichen – als eine Bestätigung der
Politik und der Beschlüsse des Parlamentes», freute sich Rechsteiner. Da die Krise aber
noch nicht zu Ende sei, müssten auch die «nötigen Massnahmen zur
Krisenbewältigung» aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund stimme die SGK-SR
den Verlängerungsanträgen des Bundesrates zu und sei in einigen Punkten darüber
hinausgegangen. Auch Gesundheitsminister Berset verwies auf den neuen Höchststand
an täglichen Fallzahlen und betonte insbesondere die ungewisse Situation: Zwar habe
man im Vergleich zum letzten ähnlich starken Anstieg eine Impfung und eine gewisse
Immunität gegenüber dem Virus entwickelt, gleichzeitig sei diese Mutation jedoch viel
ansteckender als frühere. Dennoch möchte der Bundesrat auf die zusätzlichen, durch

BUNDESRATSGESCHÄFT
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die Kommission eingebrachten Verlängerungen verzichten, da es in den jeweiligen
Bereichen auch ordentliche Instrumente gebe, die genutzt werden könnten. Eintreten
wurde in der Folge ohne Gegenantrag beschlossen. 
Den zentralen Aspekt dieser Gesetzesänderung stellte die Verlängerung der
Geltungsdauer einzelner Artikel dar. Der Bundesrat plante, die verschiedenen
Regelungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auslaufen zu lassen. Als erstes sollte Ende
April 2022 die Übernahme der nicht gedeckten Kosten für Publikumsanlässe, der
sogenannte Schutzschirm für Publikumsanlässe, fallen – wie es bereits in der geltenden
Version des Covid-19-Gesetzes vorgesehen war. Bisher sei noch kein entsprechender
Antrag auf Entschädigung eingegangen, betonte Gesundheitsminister Berset. Da die
Massnahme also nicht zwingend nötig erscheine, solle man sie im Sinne einer
Übergangslogik nach dem Winter auslaufen lassen. Dagegen wehrte sich jedoch die
SGK-SR, welche den Schutzschirm bis Ende 2022 aufrechterhalten wollte. Er sei auch
im Jahr 2022 nötig, betonte Kommissionssprecher Rechsteiner – wenn die Gelder nicht
beansprucht würden, sei dies umso besser. Mit 37 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen den Bundesrat durch. 
Bei der Unterstützung der Sportvereine hingegen folgte der Ständerat stillschweigend
dem Vorschlag des Bundesrates: Ende Juni 2022, nach der aktuellen Sportsaison, sollen
die A-Fonds-perdu-Beiträge und Darlehen für die Sportklubs auslaufen.
Für die meisten Massnahmen beabsichtigte der Bundesrat eine Laufzeit bis Ende 2022,
so etwa für die Kriterien und Richtwerte des Covid-19-Gesetzes, für die meisten
Bestimmungen zu Massnahmen im Gesundheitsbereich, für alle Massnahmen zum
Arbeitnehmendenschutz, im Asyl- und Ausländerbereich, zu Grenzschliessungen, zum
Einsatz technischer Hilfsmittel bei Verhandlungen und Einvernahmen sowie bei den
übrigen Massnahmen im Kulturbereich (mit Ausnahme des Schutzschirms). Im
Unterschied zum Bundesrat beantragte die Mehrheit der SGK-SR überdies
verschiedene Massnahmen der ALV, insbesondere diejenigen zur
Kurzarbeitsentschädigung, aber etwa auch die längere Rahmenfrist für den
Leistungsbezug oder eine Regelung zur Entlastung der Durchführungsstellen, bis Ende
2022 zu verlängern. Der Bundesrat wehrte sich erfolglos dagegen, während eine
Minderheit Hegglin (mitte, ZG) zukünftig zumindest auf das vereinfachte
Abrechnungsverfahren in der Arbeitslosenversicherung verzichten wollte. Sein Antrag
blieb jedoch ebenfalls erfolglos. 
Vergessen gegangen in der Liste der Verlängerungen seien die Massnahmen im Bereich
der politischen Rechte, kritisierte Thomas Minder (parteilos, SH) und schlug in einem
Einzelantrag auch deren Verlängerung bis Ende 2022 vor. Die Sammlung von
Unterschriften sei Corona-bedingt noch immer erschwert, weshalb die administrative
Erleichterung für die Referendums- und Initiativkomitees beibehalten werden solle. Mit
40 zu 4 Stimmen hiess der Ständerat die entsprechende Verlängerung gut. 
Jakob Stark (svp, TG) beantragte schliesslich in einem Einzelantrag, die generelle
Geltungsdauer des Covid-19-Gesetzes, welche Bundesrat und Kommission bis Ende
2022 verlängern wollten, auf Ende Juni 2022 zu beschränken. Er wollte damit dem
Bundesrat sowie der Bevölkerung das Signal geben, dass man im Laufe des Jahres
wieder zu der ordentlichen Gesetzgebung zurückkehren wolle. Entsprechende Anträge
seien auch in der WBK und der SGK-NR diskutiert worden. Nachdem Hans Stöckli (sp,
BE) korrigiert hatte, dass es sich auch beim Covid-19-Gesetz um ordentliche
Gesetzgebung handle – wenn auch um dringliche –, lehnte der Ständerat den Antrag
Stark mit 28 zu 10 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab.

Neben den Fristverlängerungen sah der Bundesrat nur wenige weitere Änderungen des
Covid-19-Gesetzes vor. Eine davon betraf die Erwerbsausfallentschädigungen. Diese
wollte die Regierung und mit ihr eine Minderheit Hegglin zukünftig nur noch im Falle
von Unterbrüchen in der Erwerbstätigkeit aufgrund von Covid-19-Massnahmen des
Bundes gewähren, nicht aber wie bisher auch bei massgeblichen Einschränkungen der
Erwerbstätigkeit. Die Regelung dazu, was massgebliche Einschränkungen seien, sei zu
unklar und berge daher Missbrauchspotenzial, kritisierte Hegglin. Die Mehrheit der
SGK-SR wollte hingegen beim geltenden Recht bleiben – Kommissionssprecher
Rechsteiner verwies auf zahlreiche Verbände betroffener Branchen, die um eine
Beibehaltung der bisherigen Regelung gebeten hätten. Mit 34 zu 8 Stimmen sprach sich
der Ständerat für den Mehrheitsantrag aus. Stillschweigend folgte der Ständerat der
Regierung hingegen bei ihrem Vorschlag, neben den Kantonen neu auch dem SECO
Kontrollmöglichkeiten bezüglich der Härtefallmassnahmen zu gewähren. 
Ein Minderheitsantrag Germann (svp, SH) schlug schliesslich als Ergänzung zum
geltenden Recht vor, dass angemessene Schutzkonzepte bei Veranstaltungen und
privaten Zusammenkünften zukünftig nur möglich sein sollen, wenn sie zur
«Sicherstellung der Kapazitäten im Gesundheitsbereich» erforderlich sind. Gemäss
geltendem Recht mussten sie «verhältnismässig» sein. Er wolle damit verhindern, dass
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die Covid-19-Massnahmen «leichtfertig wieder auf alle möglichen Aktivitäten in den
Bereichen Sport, Kultur und Freizeit ausgedehnt werden könnten», begründete
Germann den Antrag. Mit 28 zu 14 Stimmen lehnte der Ständerat die Ergänzung ab. 
Auch in anderen Gesetzen standen einzelne Regelungen zur Diskussion: Stillschweigend
verlängert wurde dabei die Geltungsdauer einzelner Bestimmungen im
Epidemiengesetz, etwa zum Proximity-Tracing-System, zur internationalen
Zusammenarbeit und zu den Ordnungsbussen. Ein Einzelantrag Hegglin verlangte
überdies, dass der Bund auch im Jahr 2022 einen ausserordentlichen Beitrag an den
ALV-Ausgleichsfonds leisten und wie in den Jahren zuvor die Aufwendungen für die
Kurzarbeitsentschädigung übernehmen solle. Mit 39 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
sprach sich der Ständerat für diese Regelung aus. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die vierte Revision des Covid-19-
Gesetzes mit 34 zu 0 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) an. Ratspräsident Hefti (fdp, GL) gab
dabei bekannt, dass der Rat zwei Petitionen (Pt. 21.2007 «Corona-Massnahmen und
Impfpass» von Regula Heinzelmann und Pt. 21.2020 «Für einen Strategiewechsel beim
Corona-Gesundheitsschutz» von Peter Mattmann-Allamand) zur Kenntnis genommen
habe. 3

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Während die Motion Quadranti (bdp, ZH) für eine Abgeltung der Umnutzung von
Mitteln und Gegenständen für Kinder und Jugendliche im Nationalrat noch auf breite
Zustimmung gestossen war, war der Vorstoss in der kleinen Kammer überaus
umstritten. Die SGK-SR hatte ihn mit 4 zu 3 Stimmen knapp zur Annahme empfohlen,
um dem Handlungsbedarf bei der Vergütung der Kindermedizin zu begegnen. Eine
Minderheit Hegglin (mitte, ZG) beantragte die Motion hingegen zur Ablehnung, da die
adäquate Vergütung bereits jetzt sichergestellt sei. Bundesrat Berset kritisierte
überdies, dass die Motion keinen eigentlichen Auftrag für eine Gesetzesänderung
beinhalte – bereits heute müssten die Tarifpartner für eine adäquate Abgeltung sorgen.
Mit 22 zu 21 Stimmen sprach sich der Ständerat in der Folge sehr knapp für die
Ablehnung der Motion aus. Zustimmung fand der Vorstoss bei der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie bei einzelnen Mitgliedern der Mitte-, der FDP.Liberalen- und der SVP-
Fraktion. Sie war damit erledigt. 4

MOTION
DATUM: 20.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2021, S. 2463 ff.; AB NR, 2021, S. 2553 ff.; AB NR, 2021, S. 2661 ff.; AB SR, 2021, S. 1239 ff.; AB SR, 2021, S. 1317 ff.; AB
SR, 2021, S. 1415 f.
2) AB SR, 2022, S. 926 f.
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